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(54)  Treibstangenverschluss 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  einen  Treibstangenver- 
schluß  mit  einem  flügelseitigen,  schlüsselbetätigbaren, 
einen  Hauptriegel  aufweisenden  Hauptschloß,  einer 
durch  Betätigung  des  Hauptschlosses  entlang  einer 
Stulpe  (5)  verlagerbaren  Treibstange  (14)  zur  Betäti- 
gung  eines  mit  einem  rahmenseitigen  Sperrschwenkbü- 
gel  (9)  zusammenwirkenden  Sperriegels  (8)  eines 
Zusatzschlosses  (7).  Zwecks  Erzielung  einer  verein- 
fachten  Bedienung  und  eines  erhöhten  Sicherheitswer- 
tes  schlägt  die  Erfindung  vor,  daß  nach  einer  Betätigung 
des  Hauptschlosses  in  die  Schließstellung  zusammen 
mit  dem  Hauptriegel  der  Sperriegel  (8)  des  Zusatz- 
schlosses  (7)  treibstangenbetätigt  vorgeschlossen  ist 
und  nach  einer  ersten  Rückschließbetätigung  des 
Hauptschlosses  der  Hauptriegel  und  nach  einer  zweiten 
Rückschließbetätigung  der  Sperrriegel  (8)  zurückge- 
schlossen  sind. 
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